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Aufgrund des § 16 Abs. 1 Satz 1 und
Satz 2 Nr. 13 des Hessischen Gesetzes
über den öffentlichen Gesundheitsdienst
vom 28. September 2007 (GVBl. I S. 659),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 6. Mai
2020 (GVBl. S. 310), verordnet der Minister
für Soziales und Integration:

§ 1 

Geförderte Ausbildungen

(1) Diese Verordnung regelt die Übernah
me von Schulgebühren in einer staatlichen
oder staatlich anerkannten Ausbildungsstät
te, die nicht in der Trägerschaft eines Kran
kenhauses betrieben wird, für die bundesge
setzlich geregelte Ausbildung

1. zur Ergotherapeutin oder zum Ergothe
rapeuten,

2. zur Physiotherapeutin oder zum Physio
therapeuten,

3. zur Diätassistentin oder zum Diätassis
tenten,

4. zur Logopädin oder zum Logopäden,

5. zur Medizinischtechnischen Assistentin
oder zum Medizinischtechnischen As
sistenten – Funktionsdiagnostik,

6. zur Medizinischtechnischen Laboratori
umsassistentin oder zum Medizinisch
technischen Laboratoriumsassistenten,

7. zur Medizinischtechnischen Radiologie
assistentin oder zum Medizinischtech 
nischen Radiologieassistenten – Funkti
onsdiagnostik, 

8. zur pharmazeutischtechnischen Assis
tentin oder zum pharmazeutischtech 
nischen Assistenten,

9. zur Hebamme oder zum Entbindungs
pfleger,

10. zur Podologin oder zum Podologen,

11. zur Orthoptistin oder zum Orthoptisten,

12. zur Anästhesietechnischen Assistentin
oder zum Anästhesietechnischen Assis
tenten,

13. zur Operationstechnischen Assistentin
oder zum Operationstechnischen Assis
tenten,

14. zur Masseurin und medizinischen Bade
meisterin oder zum Masseur und medi
zinischen Bademeister.

(2) Die Übernahme der Schulgebühren
der Auszubildenden in den Gesundheits
fachberufen nach Abs. 1 erfolgt ab dem 

1. August 2020 durch Leistung an den Trä
ger der jeweiligen Ausbildungsstätte unter
den Voraussetzungen nach § 2. Die Über
nahme nach Satz 1 erfolgt auch für Auszu
bildende, die sich zum 1. August 2020 be
reits in der laufenden Ausbildung befinden.

(3) Ein direkter Anspruch auf Übernahme
von Schulgebühren einer Auszubildenden
oder eines Auszubildenden gegenüber dem
Land Hessen wird durch diese Verordnung
nicht begründet.

§ 2 

Voraussetzungen

(1) Die Übernahme der Schulgebühren
erfolgt auf Antrag des Trägers der jeweiligen
Ausbildungsstätte. Die Übernahme der
Schulgebühren wird auf die Höhe der Schul
gebühr beschränkt, die zum 1. August 2019
von einer Auszubildenden oder einem Aus
zubildenden im ersten Ausbildungsjahr in
der jeweiligen Ausbildungsstätte erhoben
wurde. Anlassbezogene Gebühren und
sonstige Kosten gelten nicht als Schulge
bühren im Sinne dieser Verordnung. Die Ge
samthöhe der jeweiligen Gebührenübernah
me bestimmt sich nach der Zahl der wäh
rend des Ausbildungsjahres besetzten Aus
bildungsplätze.

(2) Zum 1. August 2021 erhöht sich der
Wert nach Abs. 1 Satz 2 um 1,5 Prozent; je
weils zum 1. August der Jahre 2023, 2025
und 2027 erhöht sich der zuletzt geltende
Wert um weitere 1,5 Prozent.

(3) Die Übernahme wird dem Träger ei
ner Ausbildungsstätte für diejenigen Ausbil
dungsmonate nicht gewährt, für die er von
einem anderen Kostenträger eine Erstattung
der Schulgebühren erhält oder für die er
Schulgebühren von den Auszubildenden er
hebt.

§ 3 

Antrags und Abrechnungsverfahren

(1) Der Antrag nach § 2 Abs. 1 ist für das
gesamte Ausbildungsjahr zu stellen. Er dient
der vorläufigen Festsetzung der Gesamthö
he der jeweiligen Gebührenübernahme und
soll spätestens drei Monate nach Beginn
des jeweiligen Ausbildungsjahres bei der zu
ständigen Behörde eingegangen sein.

(2) Im Antrag sind die Anzahl der besetz
ten Ausbildungsplätze anzugeben. Der An
trag muss die Erklärung enthalten, dass kei
ne anderweitige Erstattung der oder die Er
hebung von Schulgebühren nach § 2 Abs. 3
erfolgt.

(3) Auf der Grundlage der vorläufigen
Festsetzung nach Abs. 1 werden dem Trä
ger der Ausbildungsstätte monatlich nach
schüssige Abschläge in Höhe von einem
Zwölftel des Jahresbetrags geleistet. Die
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vorläufige Festsetzung wird bei einer unter
jährigen Änderung der Zahl der besetzten
Ausbildungsplätze oder bei Eintritt eines Fal
les nach § 2 Abs. 3 angepasst. Der Träger
der Ausbildungsstätte hat diese Änderun
gen, welche sich auf die Übernahme der
Schulgebühren auswirken, innerhalb eines
Monats nach Eintritt mitzuteilen.

(4) Nach dem Ablauf des jeweiligen Aus
bildungsjahres setzt die zuständige Behörde
den Gesamtbetrag für das Ausbildungsjahr
fest. Hierfür hat der Antragsteller innerhalb
eines Monats nach Beendigung des Ausbil
dungsjahres, für das ein Antrag nach Abs. 1
gestellt wurde, die Anzahl der besetzten
Plätze nach Monaten mitzuteilen sowie die

Ausbildungsverträge in Kopie vorzulegen;
der zuständigen Behörde bleibt vorbehalten,
weitere Nachweise anzufordern. Kommt der
Antragsteller den Pflichten nach Satz 2
nicht, nicht vollständig oder nicht fristgerecht
nach, sind der vorläufige Festsetzungsbe
scheid zu widerrufen und die geleisteten
Zahlungen ganz oder teilweise zurückzufor
dern. 

§ 4 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der
Verkündung in Kraft. Sie tritt mit Ablauf des
31. Dezember 2027 außer Kraft.

Wiesbaden, den 15. Juli 2020

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  
f ü r  S o z i a l e s  u n d  I n t e g r a t i o n

K l o s e
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